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Amtsblatt der Gemeinde Werther mit den Ortsteilen – Großwechsungen, Günzerode, Haferungen, 
Immenrode, Kleinwechsungen, Mauderode, Pützlingen und Werther.

Helmetal 
Kurier

30. Jahrgang SONDERAUSGABE

Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Werther für das Haushaltsjahr 2021

In der Gemeinderatssitzung am 
25.11.2021 wurde mit Beschluss-Nr.: 
62/21 des Gemeinderates Werther die 1. 
Nachtragshaushaltssatzung und der 
Haushaltsplan der Gemeinde Werther für 
das Haushaltsjahr 2021 beschlossen und 
der zuständigen Kommunalaufsicht am 
07.12.2021 zur Prüfung vorgelegt. Die 
rechtsaufsichtliche Würdigung der Haus-
haltssatzung einschließlich Haushaltsplan 
für das Jahr 2021 liegt mit Schreiben vom 
08.12.2021 (AZ: 15.0.11823.03/Rie) vor. 
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wird 

hiermit nach § 13 (1) der Hauptsatzung 
der Gemeinde Werther vom 25. April 
2014 öffentlich bekannt gemacht. Sie 
liegt in der Zeit vom 22.12.2021 bis 
12.01.2022 während der üblichen 
Sprechzeiten in der Kämmerei der Ge-
meindeverwaltung Werther, Dorfstraße 
18, 99735 Werther, öffentlich aus.

1. Nachtragshaushaltssatzung der
Gemeinde Werther

für das Haushaltsjahr  2 0 2 1

Aufgrund des § 60 ThürKO erlässt die Ge-
meinde Werther folgende 
Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Nachtrags-
haushaltsplan wird hiermit festgesetzt;
dadurch werden

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaß-nahmen wird nicht geändert.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden 
nicht geändert.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemein-
desteuern werden nicht geändert.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
nach dem Haushaltsplan wird nicht geän-
dert.

§ 6
Die Nachtragshaushaltssatzung tritt mit 
dem 01.01.2021 in Kraft.

Die Übereinstimmung des Satzungstextes 
mit dem Willen des Gemeinderates
der Gemeinde Werther sowie die Einhal-
tung des gesetzlich vorgeschriebenen
Satzungsverfahrens werden bekundet.

Werther, d. 13.12.2021

Handke / Bürgermeister   

Ausfertigungsvermerk: 
Die Übereinstimmung des Satzungstextes 
mit dem Willen des Gemeinderates der 
Gemeinde Werther, sowie die Einhaltung 

des gesetzlich vorgeschriebenen Sat-
zungsverfahrens werden bekundet. 

Beschluss- und Genehmigungsvermerk:1. 
Mit Beschluss-Nr.: 62/21 vom 25.11.2021 
des Gemeinderates Werther wurde die 1. 
Nachtragshaushaltssatzung einschließlich 
Haushaltsplan 2021 beschlossen.2. Die 
Kommunalaufsicht des Landratsamtes 
Nordhausen hat mit Schreiben vom 
08.12.2021 AZ 15.0.11823.03/Rie die 
Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde 
Werther rechtsaufsichtlich gewürdigt. 

Werther, d. 13.12.2021 

Handke / Bürgermeister   

erhöht 
um

vermindert um
um

und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes 
einschließlich der Nachträge

gegenüber
bisher

auf nunmehr 

€ € € €

a) im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen 493.600 268.700 4.907.300 5.132.200

die Ausgaben 354.900 130.000 4.907.300 5.132.200

b) im Vermögenshaushalt

die Einnahmen 424.800 134.500 1.041.700 1.332.000

die Ausgaben 565.300 275.000 1.041.700 1.332.000
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